
Die CDU/FDP/CSU-Koalition hat sich 

im Koalitionsvertrag zum Ziel gesetzt, 

Fragen des Arbeitnehmerdatenschutzes 

gesetzlich zu regeln, da bislang – mit 

Ausnahme von §§ 28 und 32 Bundesda-

tenschutzgesetz – BDSG – keine explizi-

ten Regelungen für den Arbeitnehmerda-

tenschutz vorhanden sind. Damit waren 

datenschutzrechtliche Fragen immer 

Gerichtsentscheidungen vorbehalten, 

sodass die unbefriedigende Situation ein-

treten kann, dass ein und derselbe Sach-

verhalt von einem Arbeitsgericht anders 

beurteilt wird als von einem anderen Ar-

beitsgericht. 

Seit dem 25. August 2010 gibt es einen 

Kabinettsbeschluss zur Umsetzung des 

Beschäft igtendatenschutzrechts in den 

neuen §§ 32 bis 32l BDSG, mit anderen 

Worten soll der Arbeitnehmerdaten-

schutz jetzt innerhalb der Vorschrift en 

des Bundesdatenschutzgesetzes geregelt 

werden. 

DER GESETZENTWURF IM KURZEN 

ÜBERBLICK 

Daten im Sinne des Datenschutz-

rechtes sind sämtliche individualisier-

baren Informationen, wobei das Daten-

schutzrecht schon heute nicht zwischen 

privaten und öff entlichen Arbeitgebern 

unterscheidet. Insgesamt wird die neue 

gesetzliche Regelung erhebliche Informa-

tionspfl ichten, Dokumentationspfl ich-

ten und auch Löschungspfl ichten für die 

Verbände als Arbeitgeber erbringen. 

Vor Beginn eines möglichen Beschäf-

tigungsverhältnisses, d. h. innerhalb des 

Bewerbungsphase, darf der Arbeitgeber 

nach neuem Recht im Gesetzesentwurf 

nur noch Name, Anschrift , Telefonnum-

mer und die sogenannte Adresse der 

elektronischen Post, das ist der gesetzge-

berische Ausdruck für E-Mail-Adressen, 

erheben. Darüber hinausgehende wei-

tere Datenerhebungen sind nur noch 

zulässig, wenn diese zur Feststellung 

der Eignung eines Bewerbers für den be-

stimmten Arbeitsplatz auch erforderlich 

sind. Dies sind etwa Daten zu fachlichen 

und persönlichen Fähigkeiten, Kenntnis-

sen, Ausbildung und dem berufl ichen 

Werdegang. Zwar wird auch in Zukunft  

jeder Bewerber, der an einem Arbeitsplatz 

interessiert ist, schon zu Zwecken der Ei-

genvermarktung solche Daten innerhalb 

der Bewerbungsunterlagen von sich aus 

mitteilen. Damit ist aber noch nicht ge-

sagt, dass die Bewerber mit jeder weiteren 

datenschutzrelevanten Nutzung solcher 

von ihnen mitgeteilten Daten auch ein-

verstanden sind. Problematisch sind in 

diesem Zusammenhang etwa sogenann-

te Human-Resources-Datenbanken, also 

Datenbanken, die sich Verbände über ehe-

malige Bewerber aufgenommen haben, 

um bei Bedarf später wieder auf die Daten 

zurückgreifen zu können. Dieses typische 

Arbeitgeberverhalten wird zukünft ig nur 

noch dann möglich sein, wenn explizit in 

die Verwendung solcher Daten vom Be-

werber eingewilligt wurde. 

Im Grundsatz geht das Datenschutz-

recht davon aus, dass der Arbeitgeber die 

Daten beim Beschäft igten selbst erhebt, 

also etwa in der Anbahnungsphase eines 

Beschäft igungsverhältnisses durch die 

Bewerbungsunterlagen. In der Praxis hat 

sich aber auch herauskristallisiert, dass 

man zumindest für gehobene Leitungspo-

sitionen aus Arbeitgebersicht einmal eine 

fl ächendeckende Ermittlung der öff ent-

lich und hier insbesondere im Internet 

zugänglichen Daten vornimmt. Damit 

bieten sich besonders soziale Netzwerke 

an, in die sich diverse Arbeitgeber nur 

deshalb „eingeloggt“ haben, um hier für 
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den Fall der Bewerbung ein Persönlich-

keitsprofi l erstellen zu können. 

DATEN AUS SOZIALEN NETZWERKEN

Nach neuem Recht im Gesetzesentwurf 

darf auf Daten aus sozialen Netzwerken 

nur dann zurückgegriff en werden, wenn 

das soziale Netzwerk auch der Darstel-

lung der berufl ichen Qualifi kation dient, 

z. B. XING oder Yasni. Dient das soziale 

Netzwerk im Wesentlichen der privaten 

Kommunikation (z. B. Facebook, Twitter 

oder Wer-kennt-wen), so ist die Ermitt-

lung von Daten aus solchen Netzwerken 

nach der Vorstellung des Bundeskabinetts 

unzulässig. 

DIE DATENERHEBUNG UND 

-NUTZUNG IM LAUFENDEN 

BESCHÄFTIGUNGSVERHÄLTNIS 

Hier will der Gesetzgeber dem Arbeit-

geber die Erhebung und Nutzung solcher 

Daten erlauben, die er für die ordnungs-

gemäße Abwicklung des Arbeitsver-

hältnisses, d. h. etwa die Erfüllung von 

Zahlungspfl ichten, Meldepfl ichten und 

sonstigen Pfl ichten im Zusammenhang 

mit der Führung der Personalakte benö-

tigt. Weiterhin darf der Arbeitgeber 

selbstverständlich alle anderen Daten 

zulässigerweise erheben und nutzen, die 

er zur Erfüllung von Arbeitgeberrechten 

und Pfl ichten benötigt. 

Auch im bestehenden Arbeitsverhält-

nis gilt, dass der Arbeitgeber seine Daten 

grundsätzlich beim Arbeitnehmer selbst 

zu erheben hat, d. h. diesen um die ent-

sprechenden Informationen zu bitten 

hat. Beschäft igtendaten dürfen ohne 

Kenntnis des Arbeitnehmers nur in Aus-

nahmefällen erhoben werden, so etwa 

bei Vorliegen eines Verdachts auf eine 

Straft at oder andere schwerwiegende 

Pfl ichtwidrigkeiten. Hiermit will das 

Gesetz letztlich die Korruptionsbekämp-

fung durch Arbeitgeber ermöglichen und 

ihm auch den Aufbau von sogenannten 

Compliance-Systemen gestatten. Im be-

stehenden Beschäft igungsverhältnis sind 

sämtliche Daten aus dem Kernbereich der 

privaten Lebensführung tabu. 

Schon heute stellen Datenerhebungen 

im Zusammenhang mit der Nutzung von 

Telekommunikationsdiensten ein Pro-

blem dar. Telekommunikationsdienste in 

diesem Sinne sind etwa E-Mail-Systeme, 

Nutzung von Webseiten mit Download-

Bereichen, Telefax und Telefon. Zunächst 

einmal grenzt das Datenschutzrecht die 

dienstliche Nutzung solcher Kommuni-

kationsdienste von der privaten Nutzung 

ab. Ist mit anderen Worten die private 

Nutzung vom Arbeitgeber gestattet, so 

ist dieser Bereich jeglichem Zugriff  schon 

aus datenschutzrechtlichen Gründen ent-

zogen. 
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Im Übrigen dürfen im Zusammen-

hang mit der dienstlichen Nutzung von 

Telekommunikationsdiensten Daten 

nur dann erhoben werden, wenn dies 

zum ordnungsgemäßen Betrieb von Te-

lekommunikationsanlagen notwendig 

ist, sodann zu Abrechnungszwecken 

und zu einer anlassbezogenen Leis-

tungs- oder Verhaltenskontrolle. 

Inhalte solcher Nutzung von Tele-

kommunikationsdiensten, so etwa der 

Inhalt von E-Mails, dürfen nach dem 

Gesetzesentwurf nur dann eingesehen 

werden, wenn ein berechtigtes Inte-

resse des Arbeitgebers vorliegt, der Ar-

beitnehmer vorher hierüber informiert 

wurde und dessen Einwilligung gege-

ben ist. Besonders relevant wird dies 

im Zusammenhang mit der sogenann-

ten Vertreterregelung, also wenn etwa 

aufgrund Urlaubsabwesenheit eines 

Mitarbeiters ein anderer Mitarbeiter 

zwingend auf dessen E-Mail-Verkehr 

zugreifen muss. 

Für die Praxis wird das Datenschutz-

recht in den einzelnen Dienststellen zu 

einer klareren und auch verschärfenden 

Regelung im Zusammenhang mit der pri-

vaten Nutzung solcher Einrichtungen 

führen, weil der Arbeitgeber ansonsten 

Gefahr läuft, Daten praktisch überhaupt 

nicht mehr erheben zu können.  

MITARBEITERDATEN NACH 

BEENDIGUNG DES 

BESCHÄFTIGUNGSVERHÄLTNISSES

Nach Beendigung eines Beschäft igungs-

verhältnisses sind die Daten, die erforder-

lich sind, das Beschäft igungsverhältnis zu 

beenden und die Pfl ichten des beendeten 

Beschäft igungsverhältnisses zu erfüllen, et-

wa Zeugnispfl icht, weiter zulässigerweise 

in der Nutzung des Arbeitgebers. Ist der Ar-

beitnehmer „ausgesteuert“ und mithin der 

Zweck erreicht, besteht eine Rechtspfl icht 

zur Löschung. 

Aus allgemeinen Grundsätzen ist es 

wichtig, dass es sich bei den neuen gesetz-

lichen Regelungen nach Vorstellung des 

Gesetzgebers um einen Mindeststandard 

handeln wird, der auch durch Individual-

vereinbarungen etwa im Rahmen von Ar-

beitsverträgen nicht herabgesenkt werden 

darf. Wichtig ist weiterhin, dass Arbeit-

nehmer nicht generell in die Erhebung 

von Daten einwilligen dürfen. Neben dem 

Vorliegen einer Einwilligung von Arbeit-

nehmern wird es nämlich erforderlich sein, 

dass der Gesetzgeber dem Arbeitnehmer die 

Einwilligung auch erlaubt hat, mit anderen 

Worten die Einwilligung für den speziellen 

Sachverhalt im Gesetz vorgesehen ist. Eine 

praktisch pauschale Einwilligung ist da-

mit nicht möglich. Generell gilt im Arbeit-

nehmerdatenschutzrecht der allgemeine 

Grundsatz des Datenschutzrechts, dass al-

les, was nicht erlaubt ist, verboten ist. 

Man wird jetzt abwarten müssen, wel-

chen Verlauf das Gesetzgebungsverfah-

ren nehmen wird. Es besteht zweifellos 

ein klares Bedürfnis, die Zulässigkeit der 

Datenerhebung und -nutzung im Arbeits-

verhältnis gesetzlich zu regeln. Deshalb 

besteht auch politischer Konsens über 

das Gesetzesvorhaben als solches. Ob es 

im Rahmen des Gesetzgebungsverfahrens 

noch zu Abmilderungen oder Verschär-

fungen kommt, kann natürlich nicht vor-

ausgesehen werden. Allerdings reichen 

schon die bislang im Gesetzesentwurf 

enthaltenen formalen Dokumentations-, 

Informations- und Löschungspfl ichten 

aus, auch den Verband in seiner Funktion 

als Arbeitgeber in Zukunft  verstärkt mit 

datenschutzrechtlichen Regelungen zu 

beschäft igen, sodass die Notwendigkeit 

besteht, sich auch mit diesem Aspekt des 

Datenschutzes für die Verbandspraxis ein-

mal auseinanderzusetzen.  

 → www.verbaendereport.

de?beschaeftigtendatenschutz

 → www.verbaende.com/fachartikel 
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